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Stadtverwaltung Meckenheim
Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim
Hausanschriften: 
- Rathaus: Siebengebirgsring 4
- Baubetriebshof: Buschstraße 12
Vorwahl:  (02225)
Telefon: 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175
E-Mail:  stadt.meckenheim@meckenheim.de
Internet:  www.meckenheim.de
Facebook:  www.facebook.com/meckenheimde
Telefonnummer des städtischen
Ordnungsaußendienstes:  (02225) 917-110
E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de
Öffnungszeiten Rathaus 
Das Rathaus ist von Montag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr und 
12.30 Uhr sowie zusätzlich montags von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.
Es wird darum gebeten, die Hygiene- und Abstandsregeln einzu-
halten. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird dringend 
empfohlen, vor dem Besuch der Stadtverwaltung einen Termin zu 
vereinbaren. Dies ist entweder telefonisch oder per E-Mail mög-
lich. Wer im Rathaus welches Anliegen bearbeitet, steht auf der 
Homepage www.meckenheim.de im „Bürgerinfosystem“. Bürge-
rinnen und Bürger mit einem fixen Termin werden grundsätzlich 
bevorzugt behandelt.
Termine für den Besuch des Bürgerbüros sowie des Standesam-
tes der Stadt Meckenheim sind auch bequem und einfach  online 
zu vereinbaren unter: https://termine.meckenheim.de.
Ohne Termin ist das Bürgerbüro nur noch mittwochs von 7.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr erreichbar. Bürgerinnen und Bürger sollten auch hier 
längere Wartezeiten einplanen. Für die telefonische Vereinbarung 
von Terminen sowie für sonstige telefonische Rückfragen stehen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros montags, 
dienstags sowie donnerstags und freitags von 9 Uhr bis 10.30 Uhr 
sowie zusätzlich dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 15 Uhr 
unter den Rufnummern (02225) 917-206, -207 und -208 zur Verfü-
gung. Das Standesamt ist zu denselben Sprechzeiten unter Tele-
fon (02225) 917-525 zu erreichen. Per E-Mail ist das Bürgerbüro 
unter buergerbuero@meckenheim.de und das Standesamt unter 
standesamt@meckenheim.de - auch zwecks Terminvereinbarung 
- erreichbar. Es wird darum gebeten, in der E-Mail die entspre-
chende Rückrufnummer anzugeben.

Öffnungszeiten Infothek im Foyer des Rathauses
Montag 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Hallenfreizeitbad 
Siebengebirgsring 6,  (02225) 917 475
Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden In-
teressierte online unter www.meckenheim.de.

Bürgermeister
Bürgersprechstunde des Bürgermeisters
Anmeldung unter   (02225) 917 297
E-Mail: marion.luebbehuesen@meckenheim.de
Nächster Termin:  17. April, 16.30 Uhr–18 Uhr

Familienlotsin
Hanna Esser,  (02225) 917 289  
E-Mail: hanna.esser@meckenheim.de

Telefonseelsorge
 (0800) 1110111 und (0800) 1110222

Internet: www.ts-bonn-rhein-sieg.de

Fraktionen im Rat
Alle Fraktionen bieten regelmäßige Sprechstunden an:
CDU:   Anmeldung bei Joachim Kühlwetter, 

 0179 - 6851778
SPD:   Anmeldung bei Barbara Heymann,  0174-3029530, 

E-Mail: heymann49@web.de
BfM:   Anmeldung bei Klaus-Jürgen Pusch,  7035282, 

E-Mail: pusch.bfm@web.de
Grüne:   Anmeldung bei Rebecca Stümper,   0173-2675151, 

 E-Mail: rebecca.stuemper@gruene-meckenheim.de
UWG:   Anmeldung bei Hans-Erich Jonen,  0171-1710097,  

E-Mail: hans-erich_jonen@t-online.de
FDP:   Anmeldung bei Heribert Brauckmann,  

 0178-6688919

Elektrokleinteile-Mobil
Mittwoch, 12. April
13-18 Uhr  Pater-Müller-Straße 

(Parkplatz am Sportplatz) in Ersdorf
Auskünfte unter  (02241) 306306

Schadstoff-Mobil
Freitag, 21. April
11-13 Uhr Siebengebirgsring (Parkplatz am Sportzentrum) in 

Meckenheim
14.30-17 Uhr Hauptstraße (unterer Marktplatz) in Meckenheim
Auskünfte unter  (02241) 306306
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Jagdgenossenschaft Ersdorf
Einladung zu einer Jagdgenossenschafts versammlung 

für Montag, 17. April 2023, 19.30 Uhr, 
in die Gaststätte „Ohm Hein“ in Altendorf

Zu der vorbezeichneten Versammlung lade ich 
hiermit alle Jagdgenossen der Jagdgenossen-
schaft Ersdorf ein. Stimmberechtigte Mitglieder 
der Jagdgenossenschaft sind Eigentümer von be-
jagdbarem Grundbesitz in der Gemarkung Ersdorf.
Jagdgenossen, die verhindert sind, an der Ver-
sammlung teilzunehmen, können sich in der Ver-
sammlung durch einen schriftlich Bevollmächtig-
ten vertreten lassen.

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Geschäftsbericht für das Jagdjahr 2022 / 2023

3. Kassenbericht für das Jagdjahr 2022 / 2023
4. Bericht der Kassenprüfer
5.  Entlastung des Vorstandes und 

des Kassenverwalters
6. Verwendung der Jagdpacht
7.  Bekanntgabe und Genehmigung des 

Haushaltsplanes für das Jagdjahr 2023/2024
8. Neuwahl Vorstand u. Geschäftsführer
9. Neuwahl Kassenprüfer
10. Verschiedenes

Ersdorf, 22. März 2023
Armin – Peter Vith
(Stellv. Jagdvorsteher)

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
Wahrnehmung der Aufgabe der IT-Prüfung nach 

§ 104 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW durch die örtliche 
Rechnungsprüfung der Stadt Aachen

Zwischen der Stadt Aachen und insgesamt 34 
Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises und des Ober-
bergischen Kreises ist gemäß den Vorschriften 
der §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der zurzeit 
geltenden Fassung (SGV NRW 202) die vorstehen-
de öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
Wahrnehmung der Aufgabe der IT-Prüfung nach § 
104 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW abgeschlossen worden.
Die Vereinbarung wurde gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. 
§ 29 GkG NRW aufsichtsbehördlich genehmigt so-
wie gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 GkG NRW bekanntge-

macht (Genehmigungs- und Bekanntmachungs-
vermerk der Bezirksregierung Köln vom 1. Februar 
2023, veröffentlicht im Amtsblatt Nummer 9 für 
den Regierungsbezirk Köln vom 6. März 2023).

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird ge-
mäß § 24 Abs. 4 GkG NRW i. V. m. § 6 Abs. 1 der 
Vereinbarung am 7. März 2023 wirksam.

Meckenheim, 20. März 2023
Holger Jung
Bürgermeister

Sauna öffnet wieder am 1. April – Schwimmbad mit erweiterten Öffnungszeiten in den Ferien 
Mit dem Monatswechsel geht auch ein Wechsel in der Lei-
tung des Meckenheimer Hallenfreizeitbades einher. Sa-
scha Henn tritt die Nachfolge von Ingeburg Amzehnhoff 
an. Ebenfalls zum 1. April öffnet die Sauna wieder ihre Tü-
ren, nachdem diese aufgrund der Gas-Mangel-Lage und 
den damit verbundenen Energieeinsparungsmaßnahmen 
über den Winter geschlossen hatte.

Die neuen Öffnungszeiten der Sauna sind gegenüber der 
vormaligen Regelung leicht modifiziert und werden der 
Gästenachfrage gerecht.

Öffnungszeiten der Sauna:
Montag: geschlossen
Dienstag: geschlossen
Mittwoch: 13 Uhr bis 20.30 Uhr Damen
Donnerstag: 13 Uhr bis 20.30 Uhr Herren
Freitag: 13 Uhr bis 20.30 Uhr Gemischt
Samstag: geschlossen
Sonntag: 10 Uhr bis 16.30 Uhr Gemischt

Die Betriebszeiten für die Sauna gelten in den und 
abseits der Ferien. Für das Schwimmbad gelten 
in den Osterferien (3. bis 15. April) veränderte Öff-

nungszeiten. Nach den Ferien öffnet das Schwimm-
bad wieder zu den bekannten Betriebszeiten. 
Achtung: An Karfreitag, 7. April, und Ostermontag, 10. Ap-
ril, bleiben sowohl das Hallenbad als auch die Sauna ge-
schlossen.

Öffnungszeiten des Schwimmbades (3. bis 15. April):
Montag: für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag:  10 Uhr bis 20.30 Uhr
Mittwoch: 10 Uhr bis 20.30 Uhr
Donnerstag: 10 Uhr bis 20.30 Uhr

Freitag: 10 Uhr bis 20.30 Uhr
Samstag: 10 Uhr bis 16.30 Uhr
Sonntag: 10 Uhr bis 16.30 Uhr

Der Einlass von Schwimmbad und Sauna endet eine Stun-
de, der Schwimm- und Saunabetrieb 30 Minuten sowie 
der Duschbetrieb 20 Minuten vor Betriebsschluss.
In den Osterferien finden wieder Schwimmkurse „NRW 
kann Schwimmen“ für die Meckenheimer Grundschülerin-
nen und Grundschüler statt. Dies kann zu leichten Beein-
trächtigungen führen.

Amtliche Bekanntmachung

31. März 2023

Hinweisbekanntmachung

Bürgerinformation


